
Überlassungsvereinbarung 
 
Zwischen dem „Gemeinnützigen Verein zur Förderung der Bläsermusik und des Bläserunterrichts von Kindern e.V., 
Machabäerstr. 47, 50668 Köln“ (kurz: „Förderverein Bläsermusik“ am Ursulinengymnasium Köln) und dem 
nachstehend genannten Überlassungsnehmer wird vereinbart: 
 
Überlassungsnehmer 
 
Nachname: ________________________ Vorname: ____________________________________ 
 
Anschrift: ______________________________________________________________________________ 
 
Telefon: ________________________________ E-Mail: ___________________________________________ 
 
Name der Schülerin: _______________________________________________________________________ 
 
1. Gegenstand der Überlassung 
Gegenstand der Überlassung ist folgendes Instrument samt dem unter 5. genannten Zubehör: 
 
Art:  ________________________ Hersteller/Typ:  _______________________ 
 
Serien-Nr: ________________________ Übernahmedatum: _______________________ 
 
Das Instrument bleibt für die Dauer der Überlassung Eigentum des Fördervereins Bläsermusik am 
Ursulinengymnasium Köln. 
 
2. Dauer der Überlassung, Rückgabe 
Die Überlassung erfolgt zeitlich befristet auf zwei Schuljahre. Die Rückgabe des Instruments erfolgt nach 
Beendigung des Projektes zum Ende des Schuljahres ………./………. . 
Die Rückgabe des Instruments hat in ordentlichem, fehlerfreien Zustand zu erfolgen. Sofern eine Rückgabe nicht 
oder verspätet erfolgt, hat der Überlassungsnehmer die Kosten einer eventuell erforderlichen Ersatzanschaffung zu 
tragen, auch sofern die Rückgabe unmöglich ist. Eine Anrechnung etwaiger Versicherungsleistungen ist möglich. 
 
3. Pflege, Handhabung, Haftung 
Die Überlassung eines Instruments fordert und fördert das Verantwortungsbewusstsein der Schülerinnen. Jede 
Schülerin verpflichtet sich deshalb, das überlassene Instrument sorgsam zu behandeln. Insbesondere sind die 
Anweisungen des Instrumental- bzw. Fachlehrers zur Pflege und Handhabung zu befolgen. Für Schäden, die dem 
Instrument durch unsachgemäßen Gebrauch, mangelhafte Pflege oder auf sonstige Weise zugefügt werden - insbe-
sondere durch Zerstören, Beschädigen oder Verlust - haftet der Überlassungsnehmer. 
Bei Verlust und Abhandenkommen des Instruments ist der Überlassungsnehmer dann haftbar zu machen, wenn die 
vom Förderverein Bläsermusik abgeschlossene Versicherung nicht greift. Es wird darauf hingewiesen, dass bei der 
bestehenden Instrumentenversicherung ein Selbstbehalt von derzeit 100,00 € je Schadenfall vereinbart ist. Sofern 
mehr als ein Schadenfall eintritt, bei dem der Selbstbehalt zur Geltung kommt, verpflichtet sich der 
Überlassungsnehmer diesen dem Förderverein Bläsermusik zu erstatten. 
 
4. Wartungs- und Reparaturarbeiten 
Anfallende Wartungs- und Reparaturarbeiten werden, sofern sie nicht vom Instrumental- oder Fachlehrer ausgeführt 
werden können, in Absprache mit den Verantwortlichen der Bläserklasse ausgeführt. 
Die Eltern unterstützen im Rahmen ihrer Möglichkeiten bei Bedarf den Transport zu der bzw. von der Werkstatt. 
Die Kostenübernahme ist im Einzelfall zu klären (Garantie, Versicherung, Wartung). 
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5. Zubehör, Utensilien 
Je nach Instrument wird dem Überlassungsnehmer Zubehör ausgehändigt, dass am Ende der Überlassung in 
ordentlichen, fehlerfreien Zustand zurückgegeben werden muss. Dies sind : 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Zum Verbrauch wird ausgehändigt: _________________________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________________________ 
 
Zusätzliche Verbrachsmaterialien sind vom Überlassungsnehmer auf eigene Kosten anzuschaffen. 
 
6. Gebühren 
Zur Deckung der Kosten der Bläserklasse (Instrumentenverleih, kleinere Reparaturen, Instrumentalunterricht, 
Versicherung) wird ein monatlicher Betrag von derzeit 40,00 € fällig. Dieser wird in folgenden halbjährlichen 
Teilbeiträgen auf das angegebene Konto des „Gemeinnützigen Vereins zur Förderung der Bläsermusik und des 
Bläserunterrichts von Kindern e.V.“ unter Angabe von Name, Zeitraum etc. (s. u.) überwiesen: 
 
Termine der Überweisung: 
 
Schuljahr ………./………. – Klasse 5b 
01.09……….. 6 x 40,00 € = 240,00 € für erstes Schulhalbjahr ………./………. 
  plus einmalig 20,00 € für die Anschaffung der Instrumentenschule; insgesamt 260,00 € 
15.02……….. 6 x 40,00 € = 240,00 € für zweites Schulhalbjahr ………./………. 
 
Schuljahr ………./………. – Klasse 6b 
01.09……….. 6 x 40,00 € = 240,00 € für erstes Schulhalbjahr ………./…….... 
15.02……….. 6 x 40,00 € = 240,00 € für zweites Schulhalbjahr ………./…….. 
 
Kontoinhaber:  Förderverein Bläsermusik 
Bank:   Pax-Bank, Köln 
Konto-Nr.:  25 53 00 12 
BLZ:   370 601 93  
Verwendungstext: Überlassungsgebühr Bläserklasse ________ (Vor- u. Zuname Schülerin), Klasse _______ (5 / 6b) 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Ich habe die Vereinbarung zur Kenntnis genommen und das Instrument inkl. Zubehör erhalten. 
 
 
_________________________   ___________________________________________ 
Ort / Datum                Unterschrift Schülerin 
 
 
      ___________________________________________ 
       Unterschrift Erziehungsberechtigter 
 
 
Köln, den ………………..    ___________________________________________ 
          Unterschrift im Auftrag Förderverein Bläsermusik 
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